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Neues iiber Dr. méd. et phil. Andreas Ruinella
(ca. 1555 -1617) aus dem Bergell

Von Staatsarchivar Dr. Paul Gillardon |

Dr. Andreas Ruinella oder Ruinelli, wie sein Name sonst mei-
stens geschrieben wird, aus dem Bergell, ist bisher einzig in der
Biindner Schulgeschichte als langjahriger Rektor der Nikolaischule
in Chur im 16. Jahrhundert bekannt geworden. Nun hat Herr Dr.
med. Hch. Bue in Basel im 2. Heft des 1. Jahrganges (1943)
der Vierteljahrsschrift ,,Gesnerus*, herausgegeben von der Schwei-
zerischen Gesellschaft fiir Geschichte der Medizin und der Natur-
wissenschaften, unter dem Titel ,, Dr. med. et phil. Andreas
Ruinella (ca. 1555—-16207),ein wenig bekannter Biind-
ner Humanist iiber die Zuriickhaltung der men-
ses‘ eine interessante Studie veroffentlicht, die es verdient, auch
in Graubiinden bekannt zu werden, bildet doch ein Biindner Arzt
und Humanist, der bisher in dieser ersteren Eigenschaft vollig un-
bekannt war, Gegenstand seiner Arbeit. Wie uns Herr Dr. BueB
in der Einleitung mitteilt, wurde er dazu von dem im Jahre 1942
verstorbenen Prof. Jean Strohl angeregt. Dieser war durch das
von I'ritz Husner herausgegebene ,,Verzeichnis der Basler medi-
zinischen Universitatsschriften von 1575-1829" auf zwel Disputa-
tionen des Bergellers Andreas Ruinella ,,iber die Nierensteine‘
und ,,iiber die Zuriickhaltung der menses‘ aufmerksam geworden.
Letztere hielt er fur wertvoll genug, um sie als wichtigen Beitrag
zur medizinischen Geschichte um 1580 einer niheren Bearbeitung
unterziehen zu lassen. Es kann sich nun aber hier nicht darum
handeln, auf die von Andreas Ruinella in seiner ,,Disputation’* ver-
tretene Ansicht tiber das genannte Thema einzutreten ; es sei dies
dem engern Fachgebiet der erwidhnten medizinischen Zeitschrift
uberlassen. Hier sei vielmehr dem biographischen Teil, den Herr
Dr. Buel als erster in mithsamer Einzelforschung zu einem eigent-
lichen Lebensbild der Friihzeit Andreas Ruinellas ausgeweitet hat,
die Aufmerksamkeit zugewendet. Der Verfasser weild von ihm so-
gar einen Stammbaum bis in die UrgroBvaterlinie zuriick zu geben.

Wie wir diesen biographischen Ausfithrungen entnehmen, wurde
Andreas Ruinella um 1555, wahrscheinlich als erstes Kind des Jo-

* Nach einem Referat abgedruckt im ,,Freien Ratier'* 1944 Nr. 90—93.
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hannes Ruinella, Notars und Eherichters, sowie der Anna geb. von
Salis in Soglio geboren. Hier wuchs er auch im Kreise seiner zahl-
reichen nachkommenden Geschwister in einer durch politische und
religiose Kampfe duberst bewegt gestalteten Zeit auf. Schon als
kleines Bublein von neun Jahren mubte er seine Heimat verlassen,
um sich fiir eine gelehrte Laufbahn vorzubereiten, zu deren Er-
greifung ihn laut seiner eigenen Angabe Baptista von Salis, wohl
ein Verwandter miitterlicherseits, angeregt hatte, Er sei dann von
der ,,Curia’’ aufgenommen worden, was jedenfalls so viel besagen
will, er sei nach Chur gekommen, wo er denn auch die Nikolai-
schule besuchte. Die Nikolaischule in Chur war bekanntlich im
Jahr 1539 nach Aufhebung der Kloster St. Luzi und St. Nikolai
aus deren Vermogen als Lateinschule gem. Drel Biinde gegriindet
worden und hat fiir die geistige Ausbildung der damaligen biind-
nerischen Jugend ungemein fruchtbar gewirkt. An dieser Schule
hat auch Simon Lemnius gelehrt. Spiter waren es hauptsidchlich
Bergeller Lehrer, der Magister Johann Pontisella, sodann Rudolf
Corn von Castelmur, die an dieser Schule Unterricht erteilten. So
lag es nahe, dalb auch unser Andrea Ruinella diese Schule besuchte,
zumal er dort ,,auf Staatskosten‘’, wie des Verfassers Gewahrsmann,
der Ziircher Wundarzt und spétere Ratsherr Joh. Jak. Baumann
mitteilt, seinen Unterricht erhielt. Die Geschichte der Nikolaischule
im 16. Jahrhundert ist vom ehemaligen Professor an der Kantons-
schule in Chur, Dr. Traugott SchieB3, im Jahre 1903 geschrieben
und herausgegeben worden.

Der weitere Studienweg fithrte den jungen Ruinella nach Zi-
rich, wo ihn ,,die fromme Fiirsorge' des Rudolf Collinus in die
Schule eingefiihrt habe. Sein Vater hatte ihn aber nicht fiir die
- Medizin bestimmt, er sollte vielmehr den vaterlichen Beruf als
kaiserlicher Notar ergreifen und sich dafiir vorbereiten. Er tat
dies auf seinen weiten Studienreisen, die ihn in den Jahren 1570-
1573 bis nach Paris und Wien fiihrten. Der Chronist Ardiser, der
Ruinella personlich gekannt haben dirfte — waren sie doch unge-
tahre Altersgenossen —, berichtet von ihm, dal3 er ,,in Teutschen
Landen und in Frankreich sich der Lateinischen, Griechischen,
Teutschen, Italienischen und Franzosischen Sprachen'* gelibt habe.
In Wien wurde Ruinella durch den Kaiser Maximilian II. zum
,scriba’’ (Schreiber) ernannt, womit wohl die erste Stufe zur Wiirde
eines kaiserlichen Notars erreicht war. Diese Ernennung zum
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,,scriba‘* berichtet der oben erwahnte Ziircher Gewahrsmann Bau-
mann, der den Ruinella in einem besonderen ,,Poem'* gefeiert hat.
Der Chronist Ardiiser berichtet dann weiter, gewissermaflen als
Fortsetzung dieser poetischen Lebensbeschreibung, Ruinella sei
noch vor erfiilltem 18. Lebensjahr als Notar ,,Caesarea auctori-
tate'’, also als kaiserlicher Notar, in seine Heimat Bergell zuriick-
gekehrt (1573) und dann als ,,Kanzler** ins Veltlin gesandt worden.
Wir hitten darunter wohl etwa die Stelle eines Sekretirs bei einem
blindnerischen Landvogt im Veltlin zu verstehen. Aber es scheint
hier einc Verwechslung Ardiisers vorzuliegen mit Ruinellas Bruder
Daniel, der tatsichlich einige Zeit als Notar in Sondrio tatig ge-
wesen ist. Andreas blieb nac hseiner Riickkehr vom Studium im
Bergell und unterstiitzte im Jahr 1574 wahrend fiinf Monaten sei-
nen Vater in dessen Notariatsdienst. Das Notariatsprotokoll Nr.
XXVIII ist vom Vater und Sohn Ruinelli gemeinsam geschrieben.
Von Andreas stammt z. B. eine Namensianderung fiir einen von
Stalla ins Bergell hiniiber gewanderten Schneider namens Keller
in Cellarius. Als Grund, weshalb seine Tatigkeit in der vaterlichen
Amtsstube schon so bald aufhorte, notiert sein Vater Johannes,
sein Sohn sel am 11. Juni 1574 nach Basel gereist, um mit Gottes
Hilfe und mit Unterstiitzung der Glaubigen Theologie zu studieren.
Wir entnehmen diese Angaben einer von Freifrau von Hoiningen-
Huehne im Biindnerischen Monatsblatt von 1917 verdffentlichten
Arbeit : ,,Mitteilungen aus Bergeller Notarsprotokollen®, S. 392/93.

Der Sohn scheint sich aber auf seiner Reise nach Basel, oder
dort angekommen, eines andern besonnen zu haben, indem er sich
nicht der Theologie, sondern dem Studium der freien Kiinste, d. h.
der Philologie und Philosophie zuwandte. Nach Ardiiser studierte
er in der Folge auf den Universititen Basel, Wien, Wittenberg
(nicht Wirtenberg, wie Ardiiser schreibt), Leipzig und Heidelberg.
Nach den genauen Nachforschungen von Dr. BueB3 liegen eigent-
liche Matrikeln und sichere sonstige Nachweise iiber seinen Auf-
enthalt daselbst nur fiir Heidelberg vor. Dort wird er am 26. Juni
1577 zum ,,Baccalaureus artium‘ promoviert. Der bereits mehr-
fach genannte Baumann bestitigt diese amtlichen Eintragungen,
indem er mitteilt, Ruinella habe drei Winter iiber in Heidelberg
,,fleiBig wie eine Ameise’’ gearbeitet und dann mit dem ,,Magiste-
rium‘ abgeschlossen.

Noch in Heidelberg weilend, erhielt er aus seiner ratischen Hei-
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mat den Ruf als Rektor an die damals nach dreijaihrigem Unter-
bruch wieder neu erdffnete Nikolaischule in Chur. Es mochte dem
Vielgereisten schwer fallen, aus den Zentren der damaligen wissen-
schaftlichen Bildung in das kleine, weniger von grol3en wissen-
schaftlichen Stromungen, als von politischen und religiésen Kimp-
fen aufgewiihlte Chur zuriickzukehren. Infolge des Stadtbrandes
von Chur von 1574, dem auch das Gebaude der Nikolaischule zum
Opfer gefallen war, hatte die Schule wihrend dreier Jahre ihre
Pforten schlieBen miissen und erfuhr nun unter Ruinellas Leitung
ihre Wiedererdffnung. Aber schon nach drei Jahren, im November
1580, richtete Ruinella ein Gesuch an die Drei Bilinde um Ge-
wahrung eines Urlaubs von ein bis zwei Jahren zur Fortsetzung
seiner Studien. Sie mochten ihm fur diese Zeit einen Statthalter
wahlen. Der Urlaub wurde ihm gewdhrt und zu seinem Stellver-
treter Rud. Corn, ebenfalls aus dem Bergell, eingesetzt. Ruinella
behielt sich also seine Stelle vor, um spiter wieder dahin zuriick-
kehren zu konnen. Die Drei Biinde hatten ihm fiir sein Weiter-
studium ein Stipendium von je 10 Kronen von jedem Bund gewahrt,
wohl eben unter der Bedingung, daB er spater wieder auf seinen
Posten zuriickkehren werde. Es darf dieses Entgegenkommen der
sonst in Geldsachen ziemlich zugeknopften Drei Bilinde als erfreu-
liche Anerkennung von Andreas Ruinellas Wirken an der Nikolai-
schule gewertet werden.

Der neue Student wandte sich aber nicht, wie anzunehmen wire,
der Vertiefung seiner philologischen und padagogischen Kenntnisse
zu, sondern begann mit dem Medizinstudium in Basel. Am 22. Juni
1581 liel3 er sich unter dem zweiten Rektorat von Theodor Zwinger
in Basel immatrikulieren und wurde schon nach einem Jahr zu den
medizinischen Examen zugelassen. Er scheint auch hier seinen
Mann gestellt und tiichtig studiert zu haben. Als praktische Friichte
seines FleiBes liegen noch heute die oben genannten Aufsitze so-
wie ein solcher ,iiber die grauen Haare' vor. Er mulite die von
ihm aufgestellten Thesen nach damaliger akademischer Sitte in
offentlicher Disputation verteidigen. Unter dem dritten Rektorat
von Felix Plater, im Frihjahr 1582 nach kaum zwei Semestern
medizinischen Studiums, wurde er zur Doktorpromotion zugelassen
und am 12. April 1582 zum Doctor medicinae promoviert. In der
Hauptpriifung hatte der junge Doktorand auf Grund des von ihm
gezogenen Loses einen Vortrag ,,Uber die Anwendung der Amulette
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in der Medizin*“ zu halten. Nach Basel diirfte Ruinella hauptsach-
lich durch den eben erwahnten bekannten Felix Plater (1536—1614)
gefiihrt worden sein. Prof. Felix Plater setzte in Basel die groen
medizinischen Traditionen des Zircher Naturforschers Konrad
GeBner fort. Ruinellas scheint er sich besonders angenommen zu
haben, wie denn dessen Doktorpromotion eben unter seinem dritten
Rektorat erfolgte.

Ruinellas Promotion blieb unter seinen Freunden nicht unbe-
achtet. Herr Dr. Buel konnte unter den Bestanden der Universi-
tatsbibliothek 1n Basel ein kleines Bandchen lateinischer Epi-
gramme ausfindig machen, das eine von seinen I'reunden verfalte
Gratulationsadresse von neun Seiten enthalt, in der der neue Doktor
gefeiert wird. Unter den Freunden Ruinellas sind besonders zwei
zunennen, die in der schweizerischen Kulturgeschichte des 16. Jahr-
hunderts einen bedeutenden Ruf erlangt haben. Es ist dies einmal
Rudolf Collinus (1499-1578), der zur Zeit des Doktorexamens
Ruinellas bereits gestorben war, aber als sein friherer Ziircher
Lehrer groBen Einflull auf ihn besessen hat. Collinus, der durch
Myconius fiir die evangelische Lehre gewonnen worden war, hatte
zuerst sein Leben als Seiler verdient, wurde aber spiter Griechisch-
professor und Chorherr am GroBmiinster in Ziirich. Als beson-
derer IFreund Zwinglis hatte er diesen auf die Disputationen in
Baden und Marburg begleitet. Das Lobgedicht Collins auf Rui-
nella dirfte jedenfalls schon frither entstanden und dann von den
Freunden in die Sammlung aufgenommen worden sein. Sodann
stand ihm Paulus Lentulus (1560-1613) als engerer Landsmann
nahe, stammte dieser doch aus Chiavenna. Lentulus studierte eben-
falls Medizin in Basel, wirkte spiter eine Zeitlang in England als
Leibarzt der Konigin und war zuletzt als Stadtrat in Bern tatig,
wo er die im 18. Jahrhundert zu besonderer Beriihmtheit aufge-
stiegene Linie dieser Familie griindete. Der Ziircher Wundarzt und
spatere Ratsherr Joh. Jak. Baumann, der in seinen Versen iiber
Ruinella manche willkommenen biographischen Angaben gefloch-
ten hat, wurde bereits oben als Freund erwihnt.

Nach seiner Promotion kehrte Ruinella aber nicht geradewegs
und sofort nach Hause zuriick. Er schaute sich noch an oberitalie-
nischen Universititen um und langte erst im Juni 1583 in seiner
Heimat an, um den Schuldienst wieder aufzunehmen. Leider hatte
sich die Schule noch immer nicht von den Schadigungen des Stadt-
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brandes von 1574 erholt, so dab sie auch unter dem neuen Rektorat
Ruinellas mit schweren finanziellen Sorgen zu kampfen hatte. Nach
Schiel3 wurde dem nunmehrigen Dr. Ruinella die Schule wieder
vergonnt, sofern er sie selber versehe, andernfalls werde der Gottes-
hausbund einen andern wahlen. Einem Gesuch Dr. Ruinellas vom
Herbst 1583 um Bezahlung seiner Verehrungen fiir drei Jahre —es
handelt es sich dabei jedenfalls um die Bezahlung der ihm seinerzeit
versprochenen Stipendiengelder — wurde mit einer Zahlung von
40 Gulden entsprochen unter der Bedingung, daf3 er mit den Kna-
ben zur Kirche gehe und sein Amt treulich versehen wiirde. Wir
gehen wohl kaum fehl mit der Annahme, da3 Dr. Ruinella neben
der Schule seine medizinische Praxis ausiibte und deshalb im Schul-
dienst etwas lidssig war. Leu berichtet in seinem im 18, Jahrhundert
herausgegebenen Lexikon, Ruinelli hiatte 1588 und 1590 in Basel
philologische, heute aber nicht mehr vorhandene Lehrbiicher ver-
faBt. Ebenso gibt er an, er hitte sich noch die Wiirde eines comes
palatinus, d.h. eines Pfalzgrafen erworben, womit das Recht ver-
bunden war, Notare zu ernennen, Wappenbriefe zu erteilen, Dich-
ter zu kronen und Uneheliche zu legitimieren.

Uber Dr. Ruinellas Tétigkeit an der Nikolaischule gibt erst ein
Eintrag im Landesprotokoll vom 29. Oktober 1593 eine allerdings
teilweise ziemlich unklare Auskunft. Es hei3t namlich dort: ,,Hatt
Herr Dr. Ruinella gem. Drei Biinden das Salari von 30 Kronen,
die er wegen des Doktorats jahrlich gehabt, wieder renunziert. Ist
ihme aber das ausstindige Salari der letzten zwei Jahre verehrt,
daB er dasselbe vom Kammergeld oder dem Landeshauptmann
empfangen solle und daraus drei Bacher machen lasse, von jedem
Bund einen.”* Danach hatte Ruinella damals den Drei Biinden die
ihm seinerzeit fiir sein Weiterstudium gewihrten Stipendien zu-
riickbezahlt, worauf ihm diese auch das fiir die letzten zwei Jahre
ausstehende Salari bezahlt hatten. Filir was anderes, als fir Rui-
nellas Tatigkeit als Lehrer an der Nikolaischule konnten die Drei
Biinde ihm ein Saldr schuldig sein? Doch wohl nur fiir diesen,
wenn dies auch nicht ausdriicklich gesagt wird. Nicht recht ver-
standlich ist freilich die Weisung, aus diesem Geld drei Becher
machen zu lassen. Die Riickzahlung der ihm seinerzeit fiir das
Weiterstudium gewahrten Stipendien 148t darauf schlieffen, daB
sich Ruinella im Laufe der letzten zehn Jahre finanziell bedeutend
erholt hatte. Wir gehen kaum fehl, wenn wir diese giinstige Wien-
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dung seiner neben der Schule betriebenen arztlichen Tatigkeit zu-
schreiben, denn aus seinen ,,Salarieneinkiinften* aus dem Schul-
dienst wiare ihm dies nicht moglich gewesen.

Leider kam eine weitere Quelle, die liber das spitere Leben
Dr. Ruinellas willkommene Aufschliisse gibt, erst allzu spat zum
Vorschein, um vom Verfasser des genannten Aufsatzes bentitzt
werden zu konnen. Es seien deshalb an deren Hand die weitern
Schicksale Ruinellas hier zur Ergidnzung nachgetragen. In dem von
Conradin von Moor 1862 in Druck herausgegebenen ,, Pliintner Auf-
ruhr im Jahr 1607 vom Zeitgenossen Barth. Anhorn wird namlich
Dr. Ruinella des 6ftern erwahnt. Ja, eine darin abgedruckte Ver-
teidigungsschrift von 12 Seiten zu seinen Gunsten handelt nur von
ihm und gewahrt uns einen willkommenen Einblick in dessen offen-
bar reichlich bewegte Lebensverhaltnisse, Diese Verteidigungs-
schrift betitelt sich: ,,Doctor Ruinellis ehrlicher Freundschafts-
bericht liber die Klagpunkten von den Kligern gem. Drei Piinten,
den 235. July und den 2. September 1607 vor dem Ehrsamen Straf-
gericht zu Chur und Ilanz.'* Diese Schrift war von seiner Freund-
schaft, d. h. Verwandtschaft an das zu Chur und Ilanz tagende Straf-
gericht gerichtet worden, um den damals in Geschiften in Frank-
furt a. M. abwesenden Dr. Ruinella von den gegen ihn erhobenen
Anklagen des Strafgerichtes von 1607 zu entlasten. Bel seiner
,,Freundschaft®’, die fiir ihn eintrat, ware wohl am ehesten an seinen
Bruder Anton zu denken, der ebenfalls in Chur wohnte und dort
Biirger war. Er hatte die Stelle eines Vermdgensverwalters der
Nikolaischule inne, d. h. jener Nikolaischule, an der Bruder Andrea
die Rektoratsstelle bekleidete. In der Schrift wird aber immer vom
»vetter' Dr. Andrea Ruinella gesprochen, was darauf schliel3en
1aBt, dal er noch andere Verwandte in Chur besal3, die an seinem
Schicksal Anteil nahmen, an erster Stelle sich seiner annahmen.

Wie wir aus dieser Schrift erfahren, hatte sich Vetter Dr. Rui-
nella seit dem Auftauchen der Frage wegen Abschluf} eines Biind-
nisses zwischen Venedig und den Drei Biinden im Jahre 1599 stark
gegen dessen Eingehung gewandt und es zu verhindern versucht,
da er durchaus davon iiberzeugt war, es werde seinem geliebten
Vaterlande zu groBtem Schaden gereichen. Im Jahre 1603 siegte
aber die venetianische Partei, und das so hart umstrittene Biindnis
mit Venedig kam wirklich zustande. Nach damaliger biindnerischer
Gepflogenheit richtete der siegreiche Teil sogleich ein Strafgericht
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auf und verurteilte die unterlegenen Gegner zu schweren Geld-
strafen.. Auch Dr. Ruinella bekam die ganze Schwere des Um-
standes zu spiiren, daf3 er der unterlegenen Partei angehorte. Die
ihm auferlegte Buf3e betrug nicht weniger als 6ooo Gulden, ja nach
Dr. Ruinellas Aussagen hatte er im ganzen 8ooo Gulden bezahlt,
Um diese Summe aufzubringen, war er genétigt, Haus und Hof in
Chur samt seinen Zinsbriefen zu verkaufen. Es betraf dies das von
ihm erbaute Haus Ecke Kornplatz/Untere Gasse, das heute der
Familie von Capeller gehort. Er war also damals schon ein recht
hablicher Mann gewesen. Sein Gehalt aus dem Rektorat betrug
allerdings nach Angabe dieser Schrift nur 100 Gulden. Jedenfalls
hat ihm seine Arzneikunst reiche Friichte getragen ; ebenso betrieb
er schon damals eine Anwalts- und Notariatspraxis. Nach einem
solchen AderlalB3 sah er sich aber gezwungen, zu seinem Unterhalt
auBerdem Dienste bel Kaufherren anzunehmen,

Das Strafgericht hatte ihm, strafverscharfend, noch verboten,
sich anderer Dinge als der Schule zu beladen. Er sollte sich also
vor allem der Politik enthalten. Im tiibrigen sollte ihm und den
Seinigen dieses Urteil in Ewigkeit unaufheblich sein, ebenso sollte
er bei Glimpf, Ehren und Reputation verbleiben, wie jeder ehrliche
und redliche Mann,

Trotz dieser Ehrenerklirung suchte sich Dr. Ruinella zu re-
habilitieren, indem er im Mirz 1604 durch einen allgemeinen Kir-
chenruf jeden, der gegen ihn zu klagen hitte, aufforderte, ihm
Rede und Antwort zu stehen. Es meldete sich niemand.

Die von Dr. Ruinella befiirchteten verhingnisvollen Folgen des
venetianischen Biindnisses fiir sein Vaterland stellten sich nur allzu
rasch ein, indem der spanische Statthalter in Mailand, Graf Fuen-
tes, mit dem Bau der nach ihm so benannten Festung Fuentes hart
am Eingang des blindnerischen Untertanenlandes Veltlin begann.
Als dann 1im Jahre 1607 Venedig auf Grund des abgeschlossenen
Biindnisses den Durchmarsch von 7000 Mann lothringischer Trup-
pen durch die Drei Biinde verlangte, brach der Sturm im Lande
los. Die IFFihnlein der Gerichtsgemeinden wurden ,,gelupft*, und
die Mannschaften derselben zogen mit ihnen zu einem neuen Straf-
gericht nach Chur. Dies war der sogenannte groBBe Aufruhr des
Jahres 1607, den Anhorn als Augenzeuge mitgemacht und als eif-
riger Chronist auch sofort aufgezeichnet hat. Diesem Strafgericht
fielen bekanntlich zwel der ersten Fithrer der spanischen Partei,
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Georg Beeli von Belfort, Landvogt auf Castels im Pritigau, und
Hauptmann Caspar Baselgia aus dem Oberhalbstein, zum Opfer.
Auch die andern Haupter der spanischen Partel, ja selbst die ein-
stigen Hauptbefiirworter des venezianischen Biindnisses fiihlten
sich im Lande nicht mehr sicher und fliichteten nach Ragaz. Zu
erstern gehérte auch Dr. Ruinella, der sich ebenfalls nach Ragaz
begab, um bald darauf im Auftrage seiner Kaufherren nach Frank-
furt zu reisen. Nachdem sich der grof3te Sturm gelegt hatte und
die Fahnlein nach Einsetzung des Strafgerichts wieder heimge-
zogen waren, kehrten auch die I'liichtlinge wieder heimzu. Das
Strafgericht tagte dann bis anfangs August 1607 in Chur und ver-
legte spater seinen Sitz nach Ilanz.

Nach obiger Verteidigungsschrift kamen die Klagpunkte gegen
Dr. Ruinella am 25. Juli vor dem Strafgericht zu Chur und am
2. September vor demjenigen zu Ilanz zur Verhandlung. Dr. Rui-
nella befand sich, wie bereits oben bemerkt, zur Zeit dieser Ver-
handlungen in Geschiften fiir seine Kaufherren in Frankfurt a. M,
Aber gerade diese Abwesenheit gab Anlaf zu einem der zehn gegen
ihn aufgestellten Klagepunkte. Er hitte damit gegen den Artikel
der Fahnlein verstofen, der bestimmte, dal keiner, auf dem irgend-
ein Verdacht laste, aus dem Land ziehe, bis das Strafgericht vor-
iiber sel. Die Verteidigungsschrift fihrt darauf zu seiner Rechtferti-
gung an, er sei seiner Geschifte halber, wegen der Kaufmanns-
giiter und anderem von Hause weggezogen, wie er es oft im Jahre
tun misse. Als er wieder nach Hause hatte zuriickkehren wollen,
sei ihm davon abgeraten worden, weil er angeblich etlichen vom
Strafgericht Instruktion erteilt hitte, welche und wie sie zu strafen
seien. Wiirde er jetzt nach Hause zuriickkehren, kdame er bei den
vornehmsten Geschlechtern der Biinde in Verdacht, Ursache zu
ihrer Bestrafung gewesen zu sein, und zoge sich deren groBite
Feindschaft zu. Die Verteidigungsschrift ersucht denn auch das
Strafgericht an anderer Stelle, Dr. Ruinella einen Termin zu setzen,
damit er selbst zu seinen Sachen sehen konne. Uns interessiert
diese Schrift hier aber besonders, weil sie willkommene Angaben
zur Lebensgeschichte desselben enthilt, Einleitend schon weist sie
darauf hin, wie Vetter Dr. Ruinella jetzt in die 29 Jahre lieber dem
Vaterland um ein geringes (schlechtes) Salari gedient habe, als
groflen Fiirsten und Herren oder freien Regimentern (Regierun-
gen) um stattliche Belohnung zu dienen, wozu er in seinen ersten
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Jahren vielfiltige Gelegenheit gehabt. Er habe auch, ohne Ruhm
zu reden, allen Stinden gem. Drei Biinde mit groBem Nutzen ge-
dient.

Da diese Schrift 1607 verfaBt wurde, kommen wir unter Abzug
der 29 Jahre auf das Jahr 1578 zurlick, was mit dem Antritt von
Ruinellas erstem Rektorat an der Nikolaischule {ibereinstimmt. Zu-
gleich bestatigt diese Stelle, daf’l Dr. Ruinella zum wenigsten bis
1607 an der Nikolaischule titig war. Als er 1603 vom Strafgericht
verurteilt wurde, dehnte dieses sein Verdikt weiter gegen ihn da-
hin aus, sich anderer Sachen denn allein der Schule zu entladen.
Einen Eid darauf geleistet, dieses Verbot einzuhalten, hatte er frei-
lich nicht, wie ihm seine Feinde jetzt vorwerfen wollen.

Dal sich Dr. Ruinella seinen Erwerb aber nicht nur aus dem
kiarglichen Verdienst seiner Schulstelle verschaffte, ergibt sich aus
jener Stelle dieser Verteidigungsschrift, wo diese ihn gegen den
Vorwurf in Schutz nimmt, fir die Unterstiitzung eines mailandi-
schen Bundnisses 50 spanische Dublonen erhalten sowie franzo-
sische und venetianische Pensionen angenommen zu haben. Dr. Rui-
nella gebe zwar zu, dall ihm solche angeboten worden seien, doch
hitte er dafiir gehalten, geniigend groBe Pensionen darin zu finden,
daB sein Vaterland die Ruhe behalten konne und er damit dem
Vaterland gedient habe. Er wolle sich mit demjenigen ernihren,
es sel viel oder wenig, so Gott, der Herr, thm durch Mittel seiner
Kunst, durch Mittel der Schulen, durch Mittel der Tischginger,
durch Mittel seiner Biicher, die er hat lassen in Druck verfertigen
und noch tdglich zu Nutz und Ehr des Vaterlandes komponiert,
und durch Mittel der Kaufherren, die ihn gebrauchen, nachdem
ihm anno 1603 vom Strafgericht alles, so ihme Gott zuvor gegeben
hat, ist genommen worden. '

Danach waren also seine Einkiinfte verschiedener und mannig-
faltiger Art. Als erste Einnahmequelle diente ihm ,,seine Kunst",
womit wohl die Arzneikunst gemeint ist, wird er in den vorhandenen
Schriftstiicken doch immer ,,Doktor der Arzneien und freien
Kiinste'* genannt. Wieviel Zeit ihm fiir die Schule verblieb bei
seiner sonstigen ausgedehnten Tatigkeit, wird nirgends angegeben.
Wohl im Zusammenhang mit seinem Schuldienst steht die An-
nahme von Tischgingern, war er doch selbst als Schiiler der
Nikolaischule einst Tischginger bei seinem Lehrer und Lands-
mann Johann Pontisella gewesen. Auch die Angabe in Leus Lexi-
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kon, dafy Dr. Ruinella Schulbiicher verfaB3t habe, erhilt hier nicht
nur ihre vollstindige Bestitigung, sondern sogar eine Ausdehnung,
indem er auch spater noch solche verfalite. Ebenso wird seine
Tatigkeit im Dienste der Kaufherren erwahnt, dagegen nicht die-
jenige als Rechtsanwalt und Notar, die aber durch verschiedene
Rechtsschriften aus seiner Hand bezeugt ist. Besonders scheint er
Veltliner ProzeBangelegenheiten zur Vertretung vor dem Bundes-
tag ibernommen zu haben. Er war es auch, der im Jahre 1609 in
einem Prozel3 als Vertreter der hinterlassenen Erben des im groB3en
Aufruhr von 1607 hingerichteten Hauptmanns Kaspar Baselgia aus
dem Oberhalbstein gegentiber Ammann und Gericht zu Tinzen er-
scheint.

Die Verteidigungsschrift mochte eine gewisse Einwirkung auf
das Strafgericht ausgeiibt haben, aber das neuerdings gegen ihn
gefallte Urteil war immerhin noch hart genug. Es wurde erkannt,
,»dal er in gemeiner Biinde Sachen weder raten noch schreiben,
noch auf dem Land reiten und gehen solle, sondern sich allein
seiner Sachen und der Schule annehmen und wo er solches iiber-
sehe, solle ihm alles von neuem hervorgezogen und weiter mit ithm
prozediert werden und solle zu Bulbe erlegen 700 Kronen®,

Diese 700 Kronen entsprechen einem Betrag von wenigstens
10000 Franken in heutigem Gelde. Die Strafgerichte muf3ten eben
aus den BuBengeldern der verurteilten Angeklagten finanziert
werden, weshalb sie auf die Ausfillung hoher Bufien angewiesen
waren. Dr. Ruinella konnte sich mit den andern Betroffenen trg-
sten, wurden von diesem Strafgericht doch Bufien bis zu 25000
Kronen ausgesprochen, woneben sich seine 700 Kronen recht be-
scheiden ausnahmen.

Nach seiner Riickkehr aus Deutschland wandte sich Dr. Rui-
nella im Oktober 1607 an seine Zunftbriider in Chur um Verab-
folgung eines Zeugnisses zum Beweise seiner Unschuld gegeniiber
der von Seite des Strafgerichts gegen ihn erhobenen Beschuldi-
gungen. Aber seine Einsprache kam zu spit. Das Urteil war ge-
fallt, und eine Revision hatte einzig durch ein neues Strafgericht
erfolgen konnen, wobel nur neue Kosten entstanden waren.

Aus Dr. Ruinellas alteren Tagen nach dem Strafgericht von
1607 erfahren wir wenig mehr, doch diirfen wir annehmen, er habe
die in der Verteidigungsschrift angegebene vielseitige Betitigung
auch’ weiterhin fortgesetzt. Diese scheint ihn neuerdings in bessere



219

Vermogensumstinde gebracht zu haben. Am 16. September 1609
erhilt er von David Werdmiiller von Ziirich den Auftrag zum Ein-
zug eines Guthabens in Chur. Daneben ist in dem Schreiben von
einer Glasschale die Rede, in die Dr. Ruinella sein und seiner Haus-
frau Wappen eingraviert haben will. Ein Zeichen, daB er sich da-
mals auch wieder fiir andere Dinge interessierte als nur fiir den
reinen Gelderwerb zur Abzahlung seiner StrafgerichtsbuBBen. Frei-
lich, im Mairz dieses Jahres hatte sich zwischen ihm und seinem
Bruder Anton resp. dessen Irau, dem Predigervogt, ein leidiges
»,Mibverstandnis** in Geldsachen ergeben, mit dem sich sogar der
Biirgermeister und Rat von Chur befal3ten. Sie wiesen Dr. Ruinella
an, nach Ilanz zu reisen, wo der Frau Verwandte seien, um dort mit
ihnen abzurechnen. Beide Parteien wurden zudem, da es sich um
Burger handelte, vom Bilirgermeister und Rat verhort, sodann die
Sache einer Kommission von funf angesehenen Ratsmitgliedern zur
Beilegung tiberwiesen. Sie erhielt den Auftrag, den Streit inner-
halb acht Tagen beizulegen. Die Ruinelli hatten 1575 das Blirger-
recht von Chur erworben.

In den niachsten Jahren horen wir nichts von Dr. Ruinellas
Lebensumstinden. Erst vom 7. Marz 1616 liegt ein Schreiben von
Dr. Andr. Ruinella, ,,der Arzneien Doctor’‘, von einem Ulrich
Pauer aus Innsbruck vor, der mit dem dortigen Hof in Verbindung
stand. Es ist deshalb in diesem Schreiben auch von einem Akkord
zwischen Venedig und Erzherzog Ferdinand die Rede. Welcher Art
diese Beziehungen Dr. Ruinellas zum Innsbrucker Hofe waren, er-
gibt sich aus dem Schreiben nicht.

Im ersten Viertel des Jahres 1617 muB3 Dr. Ruinella gestorben
sein, denn am 9. April wird vor dem gemeinen Gotteshausbund
Klage gegen das Gericht Bergell gefiihrt, das auf das Vermégen
des verstorbenen Dr. Ruinella Arrest gelegt hatte. Der Gotteshaus-
bund hob diesen Arrest auf. Da Dr. Ruinella Churer Biirger und
dort gestorben sei, sollten die Bergeller Gliaubiger Ruinellas schul-
dig sein, ihre Forderungen dort anzubringen, wo der Leib ge-
storben sei, d. h. bei der Obrigkeit in Chur, und zwar bei Verlust
aller Nutzungen gemeiner Lande.

Dieser Verlassenschaftshandel war aber damit nicht zu Ende.
Noch am 2. Februar 1619, also fast zwei Jahre spater, wird obiger
Abschied des Gotteshausbundes auf Anhalten des Schulmeisters
Luzi von Capol als Vogt und im Namen der Erben Dr. Ruinellas
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sel. bestiatigt und die Glaubiger werden angewiesen, ihre Forde-
rungen in Chur, wo Dr. Ruinella Biirger und zugleich wohnhaft
gewesen sei, anzubringen. Einige Tage spater hat Schulmeister von
Capol die Kreditoren Dr. Ruinellas zu vertreten gegeniiber Paul
Bevilacqua von Tiefenkastel in Sachen einer Biirgschaft fiir Dr.
Ruinella. Noch im Mal 1620 ist diese Angelegenheit anhingig,
ohne dafBl wir aber den Ausgang der Anstinde uber Dr. Ruinellas
Verlassenschaft erfahren wiirden.

Mit Dr. Andreas Ruinella war ein offenbar hochbegabter Mann
dahingegangen, der in seinen jungen Jahren zu den hochsten und
schonsten Hoffnungen berechtigte. Sein Fehler scheint in einer
allzu grofen Zersplitterung seiner Gaben bestanden zu haben.
Hiatte er die von Herrn Dr. Buel3 in seiner Studie iiber Ruinella
geschilderte, so erfolgreich begonnene Laufbahn auf medizinisch-
wissenschaftlichem Gebiet fortgesetzt, wire wohl ein berihmter
Arzt und Universititslehrer aus thm geworden. Die mannigfachen
Bindungen an seine Heimat lie3en ihn aber dorthin zuriickkehren,
wo er im Kampf um seinen materiellen Aufstieg und spiter ver-
strickt in die leidenschaftlichen politischen Kimpfe seiner Heimat
um die Jahrhundertwende seine Kraft verzehrte und auch den in
langen Jahren erworbenen Wohlstand wieder groBtenteils ein-
biiBte. Als dauernde Erinnerungen an ihn sind geblieben die medi-
zinischen Arbeiten seiner Studienzeit sowie das von ihm in Chur
erbaute, jetzt von Capellersche Haus an der Ecke Kornhausplatz/
Untere Gasse, dessen Erker noch heute das Ruinellische Wappen
zlert,

Chronik fiir den Monat April

(Schluss)

26. In Chur tagte diec Jahresversammlung des Vormund-
schaftsverbandes Graubiinden. Dieser erst vier Jahre alte Ver-
band hat sich zum Ziel gesetzt, das Vormundschaftswesen im Kanton
Graubtinden zu foérdern. Universititsprofessor Dr. Egger aus Ziirich
sprach iiber die Zusammenarbeit des Vormundes mit den vormundschaft-
lichen Behorden.

In Verbindung mit dem Departement des Innern und der Volkswirt-
schaft, als Aufsichtsbehorde iiber das Zivilstandswesen, fiihrte der Ver -
band Bindnerischer Zivilstandsbeamter im Laufe des
Monats April in Samedan, Thusis, Ilanz, Kiiblis und Chur Instruk-



	Neues über Dr. med. et phil. Andreas Ruinella (ca. 1555-1617) aus dem Bergell

